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Norm

B-VG Art78a Abs1;

LuftfahrtsicherheitsG 2011 §13 Abs1;

LuftfahrtsicherheitsG 2011 §3 Abs1;

LuftfahrtsicherheitsG 2011 §5;

SPG 1991 §4 Abs1;

SPG 1991 §4 Abs2;

1. B-VG Art. 78a heute

2. B-VG Art. 78a gültig ab 01.09.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 49/2012

3. B-VG Art. 78a gültig von 01.01.2004 bis 31.08.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

4. B-VG Art. 78a gültig von 01.05.1993 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 565/1991

Rechtssatz

Dem Bundesminister für Inneres als oberster Sicherheitsbehörde des Bundes sind bereits nach der

verfassungsrechtlichen Bestimmung des Art 78a Abs 1 zweiter Satz B-VG die Landespolizeidirektionen als

Sicherheitsbehörden nachgeordnet, was durch § 4 Abs 1 und 2 SPG 1991 auf einfachgesetzlicher Ebene wiederholt

wird. In diesem Sinne werden in § 3 Abs 1 LuftfahrtsicherheitsG 2011 die Sicherheitsbehörden und Organe des

ö?entlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, den Zutritt von Passagieren zu einem in einem Sicherheitsprogramm

festgelegten Sicherheitsbereich eines ZivilAugplatzes von ihrer Bereitschaft abhängig zu machen, ihre Kleidung, ihr

Gepäck und die von ihnen mitgeführten persönlichen Gegenstände durchsuchen zu lassen, und sie im Falle der

Weigerung vom Zutritt zum Sicherheitsbereich auszuschließen. Auf gleiche Weise wird auch in § 13 Abs 1

LuftfahrtsicherheitsG 2011 der ZivilAugplatzhalter, der nach § 5 LuftfahrtsicherheitsG 2011 bei Flughäfen mit einem

jährlichen Passagieraufkommen von mindestens 100.000 abAiegenden Passagieren verpAichtet ist, für die

Sicherheitsbehörden die Durchsuchung der Passagiere vorzunehmen, der Aufsicht und den Anordnungen der

Sicherheitsbehörde erster Instanz, in deren örtlichen Wirkungsbereich sich der ZivilAugplatz beGndet, und deren

Organen unterstellt.Dem Bundesminister für Inneres als oberster Sicherheitsbehörde des Bundes sind bereits nach

der verfassungsrechtlichen Bestimmung des Artikel 78 a, Absatz eins, zweiter Satz B-VG die Landespolizeidirektionen

als Sicherheitsbehörden nachgeordnet, was durch Paragraph 4, Absatz eins und 2 SPG 1991 auf einfachgesetzlicher

Ebene wiederholt wird. In diesem Sinne werden in Paragraph 3, Absatz eins, LuftfahrtsicherheitsG 2011 die

Sicherheitsbehörden und Organe des ö?entlichen Sicherheitsdienstes ermächtigt, den Zutritt von Passagieren zu

einem in einem Sicherheitsprogramm festgelegten Sicherheitsbereich eines ZivilAugplatzes von ihrer Bereitschaft

abhängig zu machen, ihre Kleidung, ihr Gepäck und die von ihnen mitgeführten persönlichen Gegenstände

durchsuchen zu lassen, und sie im Falle der Weigerung vom Zutritt zum Sicherheitsbereich auszuschließen. Auf gleiche

Weise wird auch in Paragraph 13, Absatz eins, LuftfahrtsicherheitsG 2011 der ZivilAugplatzhalter, der nach Paragraph

5, LuftfahrtsicherheitsG 2011 bei Flughäfen mit einem jährlichen Passagieraufkommen von mindestens 100.000

abAiegenden Passagieren verpAichtet ist, für die Sicherheitsbehörden die Durchsuchung der Passagiere vorzunehmen,

der Aufsicht und den Anordnungen der Sicherheitsbehörde erster Instanz, in deren örtlichen Wirkungsbereich sich der

Zivilflugplatz befindet, und deren Organen unterstellt.
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